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N13/28 Wildtierquerung Vaduz SG08, Neubau Uberfiihrung Pflichtenheft UBB

1 Projektbeschrieb
1.1 Ausgangslage:

Die nationalen und internationalen Rechtsgrundlagen verpflichten den Bund und die Kantone, die Lebens-
raume von Flora und Fauna zu verbessern. Das 1997 vom Bundesrat verabschiedete Landschaftskonzept
Schweiz bildet hierzu eine verbindliche Richtschnur fir den Natur- und Landschaftsschutz.

Der zu sanierende Wildtierkorridor SG08 "Vaduz" von Uberregionaler Bedeutung liegt im St. Galler Rheintal
zwischen Gams, Grabs und Buchs auf der Schweizer Seite und Eschen und Schaan auf Seite Lichtenstein.
Die Nationalstrasse N13 quert den Wildtierkorridor und unterbricht diesen weitgehend. Fiir die geforderte
Sanierung des Wildtierkorridors SGO08 soll bei der Nationalstrasse N13 in der Rheinau im Bereich des Ho-
fes "Ceres" ein Querungsbauwerk erstellt werden. Aus topografischen, 6konomischen und dkologischen
Griunden sowie in Hinblick auf moglichst geringe Behinderung des Verkehrsflusses stellt diesbezlglich der
Bau einer Wildtieriberfihrung an der vorgesehenen Stelle die beste Losung dar.

Damit die Querung durch Wildtiere genutzt wird, sind eine zielfuhrende Vernetzung des Bauwerks mit sei-
ner naheren und weiteren Umgebung bzw. das Erstellen von Leitelementen in der Landschaft erforderlich.
Ab einer Distanz von rund 50 m vom Bauwerk entfernt, liegen diese Massnahmen in der Zustandigkeit des
Kantons St. Gallen und der Gemeinden. Entsprechend ist bei der Umsetzung der Massnahmen eine enge
Koordination aller Akteure erforderlich.

1.2 Uberfiihrungsbauwerk

Der Bau der Wildtierquerung wird als Einzelmassnahme ausgefiihrt.

Die Lage sowie Grobskizzen von Schnitt und Grundriss der Uberfiinrung sind in den Angebotsbeilagen
B6.1, B6.2 und B6.3 ersichtlich. Der Projektentwurf sieht vor die Nationalstrasse mittels eines offenen
Rechteck-Rahmens mit Flachfundation und Mittelabstiitzung zu queren. Die lichte Breite der Uberfiihrung
betragt 26.5 m, die lichte Hohe (Lichtraumprofil inkl. Zuschlage) ist 5.5 m und die Ladnge misst 50 m.

Es wird davon ausgegangen, dass die Streifenfundamente und Wande in Ortbeton geplant und bei der De-
cke vorfabrizierte Betontrager und Uberbeton vorgesehen werden. Diese Bauweise ergibt weniger Ein-
schrankungen im Verkehrsablauf.

Die Nationalstrasse ist leicht erhdht gegeniiber dem umliegenden Gelénde. Seitlich der Uberfiihrung sind
Erdrampen bis 8 m Hohe aufzuschitten. Aktuell wird von einer normalen Rampenschittung ausgegangen.
Fir die Erarbeitung aller Projektgrundlagen, welche fiir die Beurteilung des Baugrundes in Bezug auf
das geplante Bauwerk erforderlich sind, wird seitens ASTRA ein Geotechniker beauftragt (siehe Punkt
1.3.4).

Westlich der Uberfiihrung ist ein Entwésserungsgraben, der als Uberlauf des Riickhaltebeckens Ceres
(Strassenabwasser) dient. Vor der Rampenschittung ist hier ein Rohr einzulegen, um diese Funktion zu
erhalten.

Mit Sichtwanden auf dem Bauwerk und in seiner unmittelbaren Umgebung sollen die Wildsauger vor st6-
rendem Lichteinfall des Strassenverkehrs geschiitzt werden. Die Erhaltungsplanung empfiehlt eine Ausflih-
rung der Sichtwande aus Holz.

Im Ausfihrungsprojekt sollen das Bauwerk exakt dimensioniert, dessen Gestaltung definiert und die Bau-
ablaufe und Bauphasen fixiert werden. Die Ausgestaltung der neuen Wildtierlberfuhrung richtet sich nach
der UVEK-Richtlinie ,Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen® (Weisung ASTRA 78002)
bzw. der ASTRA-Richtlinie 18008. Insbesondere soll sich das geplante Bauwerk topographisch gut in die
bestehende Landschaft einfiigen.

Bei den Arbeiten zur Dimensionierung und Gestaltung ist eine Fachperson Fauna beizuziehen (Die Gestal-
tung in den Bereichen Uberfiihrung sowie 50m davor bzw. 50m dahinter ist Bestandteil des vorliegenden
Projektes. Die Vernetzung mit der Umgebung muss sichergestellt werden).
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1.3 Rahmenbedingungen

1.3.1 Trassee

Das Trassee der Nationalstrasse ist im Bereich der geplanten Uberfiihrung leicht erhéht. Die Strassenent-
wasserung befindet sich im Mittelstreifen. Das Trassee der Nationalstrasse bleibt unverandert. Zurzeit ist
kein Spurausbau geplant. Fiir den Bau der Uberfiihrung sind provisorische Verkehrsfilhrungen nétig. Tags-
Uber sollten immer 2 + 2 Spuren in Betrieb sein. Im Projekt ist abzuklaren, ob vor oder nach dem zu errich-
tenden Objekt eine Mittelstreifeniiberfahrt vorhanden ist. Wenn keine vorhanden ist, soll im Projekt die
Lage einer neuen Mittelstreifentberfahrt, moglichst abgestimmt auf zukiinftige UPlaNS-Projekte, dort plat-
ziert werden, wo sie am sinnvollsten ist.

Fir den Bau der Mittelwand muss die bestehende Strassenentwésserung, die sich im Mittelstreifen befin-
det, umgelegt werden.

1.3.2 BSA und elektrische Anlagen

Ein Kabelrohrblock befindet sich unter der dstlichen Standspur. Allfallige weitere BSA-Leitungen beim
Standort sind friihzeitig zu erheben. Der Kabelrohrblock muss fiir die Bauarbeiten der Widerlagerfunda-
mente gesichert werden.

Fir die Projektierung eines Beleuchtungskonzeptes, Arbeiten an der BSA-Anlage, allféllige Erdungsarbei-
ten und dgl. wird seitens ASRTRA ein Elektroplaner beauftragt.

1.3.3 Werkleitungen

Zwischen Uberfiihrung und Rheindamm befinden sich eine Gas-Hochdruckleitung sowie eine 110 kV
Hochspannungs-Freileitung. Diese werden durch das neue Bauwerk bzw. dessen Béschungen nicht direkt
betroffen. Auch die Sicherheitsabstédnde flr Bauarbeiten sind eingehalten, somit sind hierfir keine Mass-
nahmen notig.

1.3.4 Geotechnik

Der Untergrund besteht aus einer ca. 1 m machtigen Deckschicht, darunter folgen sandige / kiessandige
Ablagerungen. Es ist eine Flachfundation vorgesehen, eventuell ist ein Materialersatz bis auf eine dichter
gelagerte Schicht sinnvoll.

Der Grundwasserspiegel befindet sich ca. 4 m unter der Fahrbahn der Nationalstrasse. Fur den Bau der
Flachfundamente ist voraussichtlich keine Grundwasserabsenkung nétig, sofern kein tiefer liegender Mate-
rialersatz erforderlich ist.

Die Uberfihrung steht im Gewéasserschutzbereich Au. Da die Flachfundation nicht in den Grundwasserhaus-
halt reicht, sollten keine Probleme entstehen.

Fir die Erarbeitung aller Projektgrundlagen, welche fir die Beurteilung des Baugrundes in Bezug auf
das geplante Bauwerk erforderlich sind, wird seitens ASTRA ein Geotechniker beauftragt. Dieser erstellt
einen detaillierten Bericht Gber die Baugrundeigenschaften, Empfehlungen zur Fundation mit Abschat-
zung von zulassigen Bodenpressungen und Setzungen sowie mit einer allfallig erforderlichen Bemes-
sung von Tieffundationen.

1.3.5 Umwelt/ Naturgefahren

Fir den Endzustand sind keine Massnahmen erforderlich. Wahrend der Bauzeit sind die gesetzlichen Um-
welt- und Gewasserschutzmassnahmen einzuhalten.
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1.3.6 Fauna

Die Absicht ist, die Wiederherstellung der Durchlassigkeit flir grossere Wildsduger durch den Bau eines
wildtierspezifischen Querungsbauwerks bei der N13 zu erreichen. Die vorhandene Unterfihrung beim Hof
Ceres wird lediglich von Rehen, Fichsen und Hasen mehr oder weniger regelmassig genutzt.

Als Zielarten gelten Rothirsche sowie Rehe und Wildschweine. Potenzial besteht zudem fur den Luchs.
Das Bauwerk ist folglich priméar auf die Bedirfnisse dieser Arten auszurichten — wobei mittels geeigneten
Kleinstrukturen auch die Situation fiir Kleintiere (z. B. Amphibien) verbessert werden soll. Im Zusammen-
hang mit dem Bau der Wildtierquerung sind in der ndheren Umgebung der Wildtierpassage als weitere
Massnahme lediglich lokale Gestaltungseingriffe entlang des Rheinwuhres notwendig. Diese liegen auf St.
Galler Seite im Grenzbereich der Zustandigkeit des ASTRA sowie auf Liechtensteiner Seite. Entsprechend
ist diesbezlglich eine frihe Kontaktnahme mit den zustandigen Akteuren wichtig.

1.3.7 Benachbarte Kunstbauten

Etwa 120 Meter sudlich des geplanten Querungsbauwerks befindet sich die bestehende Unterfiihrung "Ce-
res" (Breite 6 m, Hohe 2.8 bis 3.3 m).
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Bild 1: Bestehende Unterfiihrung "Ceres"

1.4 Weitere Massnahmen im Wildtierkorridor

Nebst dem Bau der Wildtieriberfuhrung an der N13 sind geméass Grobkonzept von 2003 weitere Massnah-
men notwendig — insbesondere zur Aufwertung der Vernetzungssituation und Extensivierung von Landwirt-
schaftsflachen. Diese Massnahmen unterliegen der Verantwortung und Finanzierung durch den Kanton St.
Gallen sowie den Gemeinden Buchs, Grabs, Gams. Eine raumlich und zeitlich koordinierte Planung und
Umsetzung einzelner Massnahmen auch zusammen mit dem Furstentum Liechtenstein ist unerlasslich.

Zur Definition der Gestaltungsmassnahmen (Hecken, Einzelbdume etc.), welche innerhalb von Landwirt-
schaftsflachen zu liegen kommen, missen von Anfang an die betroffenen Grundeigentimer einbezogen
werden.

1.5 Nachbarprojekte

UPIaNS Tribbach — Haag (Geplante Realisierung 2023-2025)

1.6 Bauphasen und Verkehrsfiihrung

Der Verkehr auf der heutigen Nationalstrasse wird durch den Bau der Uberfiihrung beeintrachtigt; die vier
Fahrspuren missen tagsuber in Betrieb bleiben.

Bei der Baustellenerschliessung ist zu beriicksichtigen, dass nur rheinseitig bereits ein Weg vorhanden ist.
Auf diesem Hintergrund ist folgende Erschliessung als zielfiihrend:
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Auf der Ostseite erfolgt die Baustellenerschliessung liber die Strasse auf dem Rheindamm. Um zur Bau-
stelle zu gelangen, muss eine Rampe schrag nach unten am Rheindamm geschiittet werden. Auf der
Westseite wird die bestehende Zufahrtsstrasse zum Bauernhof "Ceres" benutzt. Um den Hof zu umfahren,
wird nach dem Wald eine Baupiste entlang dem Waldrand und zwischen zwei Feldern gebaut. Bauperso-
nal und kleine Baufahrzeuge bis 2.6 m Hohe kdnnen via Unterfuhrung Ceres die Nationalstrasse unterque-
ren.

2 Termine
i ] ] 7 . . s o

Vergabe Vertrag

Vorphase AP

Ausfihrungsprojekt AP

Ofentiche Planaufage

$|DP und Ausschreibung

§ ‘Realisierung, Inbetrigbnahme

Hinweis: beim aktuellen Terminplan handelt es sich um eine grobe Abschatzung, welche im Verlaufe des
Projekts vom Projektverfasser angepasst wird.
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3 Grundlagen
3.1 Literatur

[11 ASTRA 18002 Checkliste Umwelt fir nicht UVP pflichtige Nationalstrassenprojekte (2017 V2.02)
[2] ASTRA 18008 "Querungshilfe fur Wildtiere", Bundesamt fiir Strassen ASTRA, 2014

[3] ASTRA 78002 Planung und Bau von Wildtierpassagen an Verkehrswegen (UVEK Richtlinie 2001)
[4] ASTRA 88012 Funktionskontrolle von Wildtierpassagen

[5] ASTRA 88013 Grunddurchlassigkeit von Nationalstrassen fur Wildtiere

Link zu den Dokumenten:

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards/umwelt.html

3.2 Skizzen des geplanten Bauwerks
- Projektskizze, Situation 1 : 1000 siehe Angebotsbeilage B 6.1

- Projektskizze, Querschnitt 1 : 500 siehe Angebotsbeilage B 6.2
- Grobkonzept Wildtierpassagen im Kanton St. Gallen siehe Angebotsbeilage B 6.3

3.3 Trassee und BSA

- Archivunterlagen ASTRA Trassee, Plane ausgefiihrtes Werk, Jahr 2007
- Archivunterlagen ASTRA BSA, Pléne ausgefuhrtes Werk, Jahr 2007

3.4 Werkleitungen

- Archivunterlagen ASTRA Gasleitung, Plane ausgefihrtes Werk, Jahr 2007
- Hochspannungsleitung: Situationsplan und Langenprofil Axpo / NOK, Jahr 1972
siehe Angebotsbeilage B 6.4

3.5 Geotechnik

Es liegen nur zwei Sondierschlitze von der Unterfihrung Ceres aus dem Jahr 1977 vor. Fur die weitere
Planung werden die Baugrundeigenschaften am geplanten Standort ermittelt.

3.6 Umwelt / Naturgefahren

Geoportale Bund (https://map.geo.admin.ch) und Kanton (https://www.geoportal.ch/ktsg).
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4 Leistungen Umweltbaubegleiter

Die UBB betreut folgende Umweltgebiete:

Bauplatzinstallationen (Massnahmen bei umweltgefadhrdenden Stoffen)

Larmschutz Bauplan (Baumaschinen)

Luftreinhaltung Bauphase (Baumaschinen)

Bodenschutz (Baupisten, Installationsplatze)

Bauabfalle (Entsorgungskonzept wurde im Rahmen des Submissionsprojektes erstellt)
Gewasserschutz

Die Bearbeitung erfolgt geméss den gultigen Gesetzen, Verordnungen und Normen (insbesondere die
VSS Normen SN 640610 a (Umweltbaubegleitung) und SN 640583 (Erdbau, Boden)) sowie Projektvorga-
ben des ASTRA wie Fachhandbiicher, Technische Merkblatter, etc.. Zusatzlich gelten die zu erbringenden
Leistungen aus der SIA Norm 103 (SN 508 103).

Wahrend der Phasen Ausschreibung bis Abschluss (DaW/PaW) kommen ergénzend die Leistungen aus
dem ,Leistungsbeschrieb Umweltbaubegleiter* geméass Angebotsbeilage B 3 zum Tragen.

Fir das gesamte Projekt gelten ausserdem die unten aufgeflihrten Punkte als zusatzliches Leistungsver-
zeichnis (Liste nicht abschliessend).

Grundleistungen

Alle Umweltgebiete

Boden

Abfélle

Synthese der Umweltanforderungen, Massnahmenplan, Massnahmenblatter.

Aufarbeiten der in den Massnahmenblattern abgelegten Informationen als Grundlage fir Bauherr
und Bauleitung.

Begleitung von Projektanderungen oder deren Ausfiihrung. Anpassen des Massnahmenplanes.
Teilnahme an den Projektkoordinationssitzungen gemass Punkt 6 nach Bedarf.

Erstellung von periodischen Standberichten sowie einem Schlussbericht.

Kontrolle der Umsetzung des Massnahmenplanes.

Bodenschutzmassnahmen: Vorschlage zum Schutz verdichtungsempfindlicher Béden.
Materialmanagement: Planung der Triage des Bodenaushubes, der Materialfliisse und der Zwi-
schenlager.

Information der Bauleute Gber den Bodenschutz und die resultierenden Massnahmen auf der Bau-
stelle.

Beratung der Bauleitung in allen Fragen des Bodenschutzes: Ausscheidung gentigender und ge-
eigneter Flachen fir Zwischenlager sicherstellen, Vor-Ort-Begleitung des Bodenabtrages, Formu-
lierung der Bauvorgaben und Anordnung allfalliger Schutzmassnahmen.

Selbstandige Beobachtung des Zeitplanes, Prasenz und vorausschauende Kontrolle in bodenrele-
vanten Phasen des Bauablaufes.

Begleitung der Rekultivierung.

Abnahme der wiederaufgebauten Bdden (Werkabnahme), zusammen mit Vertretern der Unterneh-
mung, der Bauherrschaft und der Landeigentiimer/Bewirtschafter mit Abnahmeprotokoll.
Begleitung von Massnahmen zur Schadensbehebung.

Aufklarung der Bewirtschafter Giber die korrekte Folgebewirtschaftung zur Restrukturierung der wie-
deraufgebauten Bdéden.

Schlussabnahme der Flachen, Vergleich des Erreichten mit dem Ausgangszustand (Spartenprobe)
und Freigabe zur normalen Nutzung.

Uberpriifung zur Einhaltung des Entsorgungsweges gemass Entsorgungskonzept.
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Umweltgefahrdende Stoffe
e Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften.

Luft/Larm
e Organisation der Kontrolle und Analyse der Immissionen.
e Vorschlage von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen.

Grundwasser / Oberflachenwasser / Entwasserung
e Organisation der Kontrolle.
e Vorschlage von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen.

Wald
¢ Kontrolle der Umsetzung der nétigen Schutzmassnahmen und der Entsorgung.
¢ Kontrolle der Wiederaufforstung.

Jagd und Fischerei
o Kontakt mit Fischereiaufsicht bei Massnahmen in Oberflachengewasser.

Ubergeordnete Leistungen

Der Auftragnehmer hat Gber alle Projektstufen folgende allgemeinen Leistungen zu erbringen und Ent-
scheide vorzubereiten:

o Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte, gesamtheitliche Projektierung.

e Die Berucksichtigung der Vorgaben des ASTRA sowie der Gesetze, Verordnungen und Normen
bei der Projektbearbeitung.

o Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und

Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen).

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele.

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt.

Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren.

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen.

Die Informationspflicht gegentber dem Auftraggeber tber alle fur den Auftraggeber objektiv und

subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitdt und Gestal-

tung.

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber.

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen.

Das rechtzeitige Herbeifihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung.

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an den Auftraggeber.

Die Koordination der eigenen Leistungen mit allen Beteiligten und Fachbereichen, insbesondere

auch mit dem Kanton St. Gallen und dem Firstentum Lichtenstein..

e Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung.
Die Umsetzung des Projekthandbuchs.
Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Penden-
zen pro Projektstufe.

e Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers.

e Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen.

e Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den Projektgrundlagen des ASTRA sowie Geset-
zen, Verordnungen und Normen.

e Der technische und administrative Datenaustausch.

e Unterstitzung des Bauherren bei dem o6ffentlichen Auflageverfahren (inkl. Einsprachebehandlung)
bis hin zur Plangenehmigungsverfiigung durch das UVEK

e Unterstiitzung des Bauherren bei der Offentlichkeitsarbeit
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5 Leistungen Fachperson Fauna

Leistungen Variantenstudium / Vorprojekt:

o \Verifizierung der Schlisse aus dem Grobkonzept / Projektgenerierung.

e Mitwirkung bei der Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen zur genauen Lage der Wildtierque-
rung.

e Ermittlung mogliches Optimierungspotential

e Erarbeitung von Grundlagen zur Ausgestaltung der Uberfiihrung (Erforderlicher Aufbau auf Decke,
Schichtstarken und Materialen, Sichtwande und dgl.)), welche als Grundlage fiir die Konstruktion
und Dimensionierung des Bauwerks bendtigt werden.

Leistungen Ausfiihrungsprojekt:

e Ausarbeitung eines Durchlassigkeitskonzeptes gemass VSS-Norm 640 692. Dabei sind alle ge-
planten Uber/-Unterflihrungen und Viadukte, hinsichtlich ihrer potenziellen Mitbenutzung durch die
Wildtiere zu beurteilen und soweit zweckmassig und zielfihrend mit Begleitmassnahmen zu opti-
mieren. Allfallige faunaspezifische Bauwerke sind in Abhangigkeit von diesem Konzept zu planen.
Dabei ist folgendes zu beachten:

- Das Vernetzungspotential ist an Hand der regionalen 6kologischen Netzwerke zu bestim-
men. Die kantonalen Jagdverwaltungen bzw. Wildhut sowie Fischereiverwaltungen bzw.
Fischereiaufseher haben die notwendigen Grundlagen.

- Wildtierpassagen bei Korridoren von uberregionaler Bedeutung sollen den Vorgaben der
UVEK Weisung 78002 entsprechen.

Leistungen Detailprojekt:

o Die Thematik der Langsvernetzung entlang der Nationalstrasse ist zu I6sen, um die Tiere besser
zu den Querungen hin zu fuhren. Der Verlauf des Wildzauns ist nach Mdglichkeit so zu planen,
dass die Anlage von Heckenelementen ausserhalb mdglich ist. Im Bereich Kunstbauten ist der
Verlauf so zu optimieren, dass keine Barrieren im Bereich Widerlager von Unterfiihrungen anzu-
treffen sind und die Wildtiere zu den Unterfihrungen hingeleitet werden.

o Effektive und potentielle Barrieren sowie Stérungen in der Umgebung der Faunapassage (z.B.
Wanderwege, Schachte, Zaune) sind zu erkennen und zweckdienliche Massnahmen zu entwi-
ckeln.

¢ Die notwendigen Pflegeplane sind auszuarbeiten.

e Bei faunaspezifischen Kunstbauten fir Wildtierkorridore von (iberregionaler Bedeutung ist ein Kon-
zept zur Wirkungskontrolle auszuarbeiten.

e Die faunaspezifischen Angaben sind in KUBA-DB einzugeben (siehe Datenerfassungshandbuch)
oder der Fauna Datenpflegestelle (N/SFS) zu melden. Faunaspezifische Kunstbauten und Mass-
nahmen sind darin als solche zu vermerken und alle Gibrigen Kunstbauten mit einer faunistische
Funktionalitat sind als ,Mitbenutzung Fauna“ zu erkennen.

6 Sitzungswesen:

Nach heutigem Stand wird dieses wie folgt organisiert:

GPLS / OBLS 4-wodchentlich GPL, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf

PFS (mit FU Bern) unregelmassig GPL, FU, BHU, PL, TPL, Drittplaner nach Bedarf
Sitzungen Fachbereichsweise; Basis je Fachbereich ca. 2

Dritte (Kanton SG, FL, etc) unregelmassig, ca. je 2 pro Beteiligte

IG-intern gem. Konzept Auftragnehmer
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Winterthur, 02. Juni 2020

10/10



	Pflichtenheft
	1 Projektbeschrieb
	1.1 Ausgangslage:
	1.2 Überführungsbauwerk
	1.3 Rahmenbedingungen
	1.3.1 Trassee
	1.3.2 BSA und elektrische Anlagen
	1.3.3 Werkleitungen
	1.3.4 Geotechnik
	1.3.5 Umwelt / Naturgefahren
	1.3.6 Fauna
	1.3.7 Benachbarte Kunstbauten

	1.4 Weitere Massnahmen im Wildtierkorridor
	1.5 Nachbarprojekte
	1.6 Bauphasen und Verkehrsführung

	2 Termine
	3 Grundlagen
	3.1 Literatur
	3.2 Skizzen des geplanten Bauwerks
	3.3 Trassee und BSA
	3.4 Werkleitungen
	3.5 Geotechnik
	3.6 Umwelt / Naturgefahren
	3.7

	4 Leistungen Umweltbaubegleiter
	5 Leistungen Fachperson Fauna
	6 Sitzungswesen:

